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ALLGEMEINES PERSÖNLICHKEITSRECHT

BVerfg: Die geschäftsmäßige förderung  
der Selbsttötung darf nicht verboten werden

| Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG) umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die frei-
willige Hilfe Dritter zurückzugreifen. So entschied es das BVerfG. |

1. BVerfg trifft weitreichende entscheidung
Diese weitreichende Entscheidung hat das BVerfG in mehreren parallel lau-
fenden Verfahren getroffen (26.2.20, 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 
2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, Abruf-Nr. 214466). Die Rich-
ter führten weiter aus, dass die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Ent-
scheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis 
von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu set-
zen, im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und 
Gesellschaft zu respektieren ist. Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen,  
umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit 
sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.

2. § 217 StgB ist verfassungswidrig
Daher verstößt das in § 217 StGB normierte Verbot der geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung gegen das Grundgesetz. Die Vorschrift ist nich-
tig. Auch staatliche Maßnahmen, die eine mittelbare oder faktische Wirkung 
entfalten, können Grundrechte beeinträchtigen und müssen daher von Ver-
fassungs wegen hinreichend gerechtfertigt sein. Das Verbot in § 217 Abs. 1 
StGB verengt die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung in einem  
solchen Umfang, dass dem Einzelnen faktisch kein Raum verbleibt, seine 
verfassungsrechtlich geschützte Freiheit wahrzunehmen.

�� Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist am  
Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen. Bei der Zumutbarkeits-
prüfung ist zu berücksichtigen, dass die Regelung der assistierten Selbst-
tötung sich in einem Spannungsfeld unterschiedlicher verfassungsrecht-
licher Schutzaspekte bewegt. Die Achtung vor dem grundlegenden, auch 
das eigene Lebensende umfassenden Selbstbestimmungsrecht desjeni-
gen, der sich in eigener Verantwortung dazu entscheidet, sein Leben selbst 
zu beenden, und hierfür Unterstützung sucht, tritt in Kollision zu der Pflicht 
des Staates, die Autonomie Suizidwilliger und darüber auch das hohe 
Rechtsgut Leben zu schützen.

�� Die Verfassung bemisst der Autonomie und dem Leben einen hohen Rang 
bei. Daher ist es grundsätzlich zulässig, deren effektiven präventiven Schutz 
auch mit Mitteln des Strafrechts zu rechtfertigen. Wenn die Rechtsordnung 
bestimmte, für die Autonomie gefährliche Formen der Suizidhilfe unter 
Strafe stellt, muss sie sicherstellen, dass trotz des Verbots im Einzelfall 
ein Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet bleibt.
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